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1. Anlass und Aufstellungsbeschluss 

 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Hundesportgelände beim Sportzentrum“ sollen die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Umsiedlung der Hundesportvereine an den Standort des 
vorhandenen Sport- und Freizeitzentrums geschaffen werden.  
 
Vereine erbringen wichtige soziale Aufgaben in allen gesellschaftlichen Schichten und über Altersklassen 
hinweg.  
Die Unterstützung der örtlichen Hundesportvereine fördert damit das kulturelle und soziale Leben und den 
Freizeitsport. Die Umsiedlung der ortsansässigen Vereine wurde bereits 2019 thematisiert, um eine bedarfs- 
und artgerechte Anpassung an einem landschaftlich eingebundenen Standort zu ermöglichen.  
 
Mit der Fläche auf dem Sport- und Freizeitzentrum wurde ein zentraler, gut erreichbarer Standort gefunden, der 
zur weiteren Entwicklung und Bündelung des sozialen, kulturellen und sportlichen Angebots der Gemeinde 
Edingen-Neckarhausen führt. 

 
Zur Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Umsiedlung und Entwicklung des 
Hundesportgeländes in Edingen-Neckarhausen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Hundesportgelände beim Sportzentrum“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 15.11.2022 durch den Gemeinderat 
beschlossen.  

 
 
2. Übergeordnete Planungen / Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 
 

Das Plangebiet wird im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar als Sonstige landwirtschaftliche Gebiete und 
sonstige Flächen dargestellt. Zudem liegt es im Bereich einer Grünzäsur. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt 
die Lage innerhalb des Regionalplan-Ausschnitts. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar (ohne Maßstab) 
 

Der Flächennutzungsplan konkretisiert die regionalplanerischen Vorgaben. Das Plangebiet liegt im 
Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche, Sport- und Freizeitfläche ausgewiesen (siehe 
Abbildung 2). Für das Vorhaben Hundesportgelände ist hiermit eine Verträglichkeit mit den Vorgaben der 
vorbereitenden Bauleitplanung und somit eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB gegeben. 
 

  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 
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3. Geltungsbereich  
 
Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zum Sport- und Freizeitzentrum am westlichen Ortsrand Edingen.  
Das Plangebiet umfasst das Flurstück 5394/1 und weist eine Fläche von 12.237 m2 auf. Es wird im Nordosten 
begrenzt durch die L-förmige Grenze zum Flurstück 5394, im Südosten durch die Grenze zum Flurstück 5356 
als Teil der Parkplatzanlage, im Südwesten entlang der Mannheimer Straße durch Flurstück 5252 als Teil des 
öffentlichen Geh- und Radwegs und im Nordwesten entlang der Grenze zum Flurstück 5396. 
 
Die genaue Abgrenzung ist in der nachfolgenden Abbildung 3 dargestellt. 
 

 
Abbildung 3: Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
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4. Bestandsituation 
 

Die Plangebietsfläche liegt im Norden von Edingen, im Übergang zu Neckarhausen, im Anschluss an bereits 
bestehende Sport- und Freizeitflächen. Nördlich befindet sich der Tennisclub Edingen-Neckarhausen, östlich 
befinden sich weitere großflächige Sportplätze sowie dazu gehörige Parkplatzflächen. Südlich grenzt das 
Plangebiet an die Mannheimer Straße an und wird auch über diese erschlossen. Im Westen befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das Plangebiet selbst weist derzeit Acker- und Grünflächen auf. 

 

 
 
Abbildung 4: Luftbild des Plangebiets (Geoportal Baden-Württemberg) 
 
Topographie 
 
Das Gelände weist keine erheblichen Neigungen oder Steigungen auf. Die Topographie kann somit als 
weitgehend eben bezeichnet werden. 

 
 
5. Erläuterung und Auswirkungen der Planung und der textlichen Festsetzungen, Begründung und 

Abwägung 
 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Entsprechend der städtebaulich vorgesehenen Nutzung werden weite Teile des Plangebiets als Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Hundesportgelände“ festgesetzt. Als bauliche Anlagen werden das 
der Zweckbestimmung unmittelbar dienende Vereinsgebäude sowie weitere der Zweckbestimmung unmittelbar 
dienende Anlagen und Geräte für die Unterbringung, das Training und das Spielen von Hunden, 
Infrastruktureinrichtungen (bspw. Sitzgelegenheiten, Stromversorgung) und Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
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zugelassen. Mithilfe dieser baulichen Anlagen wird eine bedarfsgerechte Nutzung des Hundesportgeländes 
und der Vereinstätigkeit gesichert. 
 
Die weiteren Flächen im Plangebiet sind als öffentliche Grünflächen ausgewiesen. Auf der festgesetzten 
Grünfläche sind Anlagen und Geräte für das Training und das Spielen von Hunden zulässig. Hierbei handelt es 
sich nicht um flächenversiegelnde Bauwerke, sondern um Trainingsparcours, Hindernisse u.Ä., die 
überwiegend ohne nennenswerte Fundamentierung auf Wiesen- oder Rasenflächen aufgestellt werden und nur 
eine untergeordnete Teilfläche einnehmen. 

 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die maximale Zahl der Vollgeschosse (max. ein Vollgeschoss) 
eingegrenzt. Diese Vorgabe orientiert sich an der Bebauung der näheren Umgebung, um eine möglichst 
landschaftsbildverträgliche Einbindung zu erzielen. 
 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 dient ebenfalls der Einschränkung von baulichen 
Nutzungen des Gebiets, um eine an die Umgebung und Landschaft angepasste Entwicklung zu ermöglichen. 
Ergänzend wird festgesetzt, dass nur 30 % der überbaubaren Grundstücksfläche überbaut werden darf, um 
eine zu hohe Dichte zu vermeiden. 

 
5.3 Bauweise: 

 
Die Bauweise wird als offene Bauweise festgelegt. Die Bebauung passt sich damit der vorhandenen Bebauung 
im Sport- und Freizeitzentrum durch Vereinsgebäude o.ä. an. Es wird ein Baufeld festgesetzt, das der 
Realisierung des Vereinsheims und der für den Hundesport erforderlichen baulichen Anlagen dient, aber 
genügend Spielraum bietet, den genauen Standort des zukünftigen Objektes zu wählen.  
 
Nebenanlagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nebenanlagen 
dürfen nur der zulässigen Nutzung dienen.  
 
Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der speziell dafür festgesetzten Flächen für Nebenanlagen zulässig. 
 
Mithilfe dieser Festsetzungen wird die bauliche Nutzung des Grundstücks eingegrenzt, um eine möglichst 
landschaftsbildverträgliche Gestaltung sicherzustellen und gleichzeitig eine bedarfsgerechte Nutzung zu 
ermöglichen. 

 
5.4 Technische Infrastruktur 

 
Eine technische Erschließung des Gebietes kann grundsätzlich durch den Anschluss an die bestehenden Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen (Mannheimer Straße) gewährleistet werden.  
 

5.5 Verkehr 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Mannheimer Straße. Die innere Erschließung des Gebiets erfolgt 
über den Anknüpfungspunkt des Sportzentrums an die Mannheimer Straße.  

 
 
 
 
5.6 Ruhender Verkehr 
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Die erforderlichen Stellplätze können vollumfänglich im östlich angrenzenden Parkplatz nachgewiesen werden. 
Ergänzend wurden im Plan Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung „Stellplätze“ in unmittelbarer 
Nahbarschaft zu den im Bestand vorhandenen Parkplatzflächen festgesetzt. Hierdurch kann gewährleistet 
werden, dass Problemsituationen bezüglich des ruhenden Verkehrs weitgehend ausgeschlossen werden. 
 

5.7 Grün- und Freiflächen (ökologische Aspekte) 
 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird gemäß § 2a Abs. 4 BauGB und Anlage 1 zu § 2a und 4c BauGB 
ein Umweltbericht erstellt, in dem die in der Umweltprüfung ermittelten voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet werden. Diese Inhalte werden im weiteren Verlauf des 
Verfahrens in den Bebauungsplan eingearbeitet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der 
Begründung. 
 
Im Rahmen der Natura-2000-Gebietskulisse benannte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) sowie Europäische Vogelschutzgebiete sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und werden somit 
durch die Planung nicht beeinträchtigt. Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 
LNatSchG finden sich nicht im Plangebiet. 
 
Zur Minimierung des Eingriffs wird gemäß des Landschaftspflegerischen Begleitplans empfohlen, die jetzige 
landwirtschaftliche Nutzfläche mit Blumenrasen einzusäen. So wird die Artenvielfalt in diesem Bereich 
mittelfristig verbessert. Die Eingrünung des Geländes mit Hecken aus heimischen Gehölzen erweitert den 
Lebens- und Nahrungsraum für die heimische Fauna. Des Weiteren verbessert ein begrünter 
Ortsrandabschluss durch Hecken mit heimischen Gehölzen das Landschaftsbild. 
 
Wird ergänzt 
 

5.8 Oberflächenwasserbewirtschaftung 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet außerhalb der gesetzlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete und Überflutungsflächen (HQ10, HQ50, HQ100, HQEXTREM, die weiter nordöstlich 
entlang des Neckars beginnen, befindet. Dies kann dem Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (LUBW) entnommen werden. Die folgende Abbildung 5 stellt das Plangebiet in der 
Hochwasserrisikoabfrage dar. 
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Abbildung 5: Lage des Plangebiets in der Hochwasserrisikoabfrage 

 
5.9 Schutz von Boden 

 
Bei allen Baumaßnahmen sind der humose Oberboden und der Unterboden getrennt abzubauen, vorrangig 
einer Wiederverwertung im Gebiet zuzuführen und bis zu diesem Zeitpunkt getrennt in Mieten (max. 2m Höhe) 
zu lagern und gegen Vernässung zu schützen.  
Um die Störung im Wasserhaushalt durch Bodenverdichtungen zu minimieren, werden Nebenflächen aus 
wasserdurchlässigem Material hergestellt. Oberflächenwasser soll auf der Fläche versickert werden. 
 
 

6. Bodenordnung  
 
Eine gesetzliche Bodenordnung ist nicht erforderlich. 
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Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Edingen-Neckarhausen 
Frankenthal, im Februar 2023/S364/BG 230209 
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